
 
 

 

Die Leihgebühr für das Buchpaket (Haupt- und Realschule) beträgt: 70,- Euro.  
 
 

Bei mehr als zwei* schulpflichtigen Kindern an allgemeinbildenden Schulen: 56,- Euro (80%). 
 
 

       
 
 

*Der Nachweis ist bis zur Zahlungsfrist in der Schule vorzulegen oder zuzusenden 
(Familienstammbuch und/oder einer Haushaltsbescheinigung der zuständigen Gemeinde). 

 

 

 

 

           Schuljahr 2024/2025 

 

 

Raiffeisenbank Scharrel: IBAN: DE92 2806 5286 0102 7042 00 
 

Verwendungszweck: 2425-L Klasse (neues Schuljahr) – Nachname – Vorname des Kindes 

 

Schulbücher 2024/2025 – Haupt- und Realschule Saterland 

 
 

Die Überweisung der Leihgebühr oder die Abgabe des  
Freistellungsnachweises ist bis zum 07.06.2024 vorzunehmen. 

Als Erziehungsberechtigte oder Erziehungsberechtigter haben sie die Möglichkeit an der entgeltlichen Ausleihe 
von Lehrmittel für das kommende Schuljahr teilzunehmen. Der Leihvertrag kommt mit der fristgerechten 
Zahlung der Leihgebühr bzw. mit der Abgabe des Freistellungsbescheides zustande.  
Es werden damit ebenfalls die Nutzungsbedingungen anerkannt. 
Die Teilnahme am Leihverfahren ist freiwillig und kann für jedes Schuljahr neu entschieden werden. 
Die Bedingungen auf der nachfolgenden Seite sind Bestandteile des Vertrags. 

Wer diese Frist nicht einhält, entscheidet sich damit, alle Lernmittel rechtzeitig auf eigene Kosten zu beschaffen 
oder muss bei späterem Geldeingang zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr von 10,- Euro entrichten. 

 
 
 

Haupt- und Realschule Saterland - Telefon: 04498-70685 0 - E-Mail: schulassistenz@hrs-saterland.de          

Kostenpflichtige Ausleihe von Lernmitteln (Schulbücher) 

 

  Sie sind von der Zahlung des Entgelts freigestellt nach dem  
   

o Sozialgesetzbuch Zweites Buch – Grundsicherung für Arbeitsuchende   
o Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Heim- und Pflegekinder    
o Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – Sozialhilfe     
o § 6a Bundeskindergeldgesetz (Kinderzuschlag) 
o Wohngeldgesetz (WoGG) – „Bestätigung der Gemeinde, dass dadurch Hilfebedürftigkeit vermieden wird!“ 
o Asylbewerberleistungsgesetz 

 

 

Der Nachweis ist bis zur Zahlungsfrist zu erbringen, durch 

Vorlage (Zusendung) des Leistungsbescheides oder einer Bescheinigung 
des Leistungsträgers (Stichtag: 01.04.2023) 

 

 


